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Meldungen

Erneut neue Regelung der Maskenpflicht auf Märkten
(11.5.2020 – teilweise voraus) Seit Einführung der Maskenpflicht für den 
Einzelhandel in Bayern bestanden unterschiedliche Regelungen für die 
festen Lebensmittelmärkte sowie Wochen- und Bauernmärkte. Momentan 
besteht eine Maskenpflicht nur für den Verkauf in festen Marktgebäuden. 
Diese Regelung wurde nun durch den Freistaat Bayern erneut angepasst.
Ab heute, 11. Mai, wird durch die 4. Bayerische Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung die Maskenpflicht für alle Verkaufsstellen auf Märkten 
festgeschrieben:
- Es besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

beim Einkauf auf allen Märkten (egal, ob in oder vor Verkaufsständen).
- Diese Pflicht gilt auch beim Queren oder Aufenthalt auf allen Marktflä-

chen.
- Es besteht jedoch keine Pflicht zum Tragen einer MNB beim Flanieren 

oder Queren des Viktualienmarktes, da im Gegensatz zu den anderen 
Märkten ein ausreichender Abstand zu den Verkaufsstellen gewahrt 
werden kann. Am Wiener Platz gilt eine Pflicht zum Tragen einer MNB 
nur innerhalb eines Radius von 1,5 Metern rund um den Kreis, den die 
Verkaufsstände bilden. 

- Das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern sowie die üblichen 
Hygieneregeln gelten weiterhin.

Die Regelungen gelten für das Personal, Kundinnen und Kunden sowie Be-
gleitpersonen. Sollte keine MNB zur Verfügung stehen, kann ein Tuch oder 
Schal vor Mund und Nase gebunden werden.
Kristina Frank, Kommunalreferentin und 1. Werkleiterin der Markthallen 
München: „Alles neu macht der Mai. Ich kann verstehen, dass die wieder-
holten Regeländerungen zur Maskenpflicht auf Märkten viele verwirren. 
Als Kommune wollen wir aber mit dem Freistaat Hand in Hand gehen. 
Bringen Sie deshalb bitte Ihre eigene, regelmäßig gereinigte Maske mit. 
Sollten sich die Regeln erneut ändern, informieren wir selbstverständlich 
gerne.“

Freisportanlagen öffnen teilweise unter strengen Auflagen
(11.5.2020) Mit Inkrafttreten der 4. Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung ist ab heute, Montag, 11. Mai, eine teilweise Öffnung von 
Freisportbereichen unter strengen Auflagen wieder möglich.
Im Einzelnen ist Folgendes zu beachten:
-  Unter Maßgabe des § 9 Abs. 1 der Verordnung, dass das Training für In-

dividualsportarten (allein oder in Kleingruppen) wieder möglich ist, kön-
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nen die Münchner Sportvereine ihre Freisportbereiche wieder ab heute, 
11. Mai, für ihre Mitglieder öffnen. Die Öffnung erfolgt unter bestimm-
ten in der Verordnung  beschriebenen Voraussetzungen. Geschlossen 
bleiben unter anderem Duschen, Umkleiden, Gemeinschaftsräume und 
vor allem auch Hallen. Auch die städtischen Bezirks- und Freizeitsportan-
lagen öffnen unter den benannten Vorgaben am 11. Mai.

-  Zugelassen unter den Voraussetzungen der Verordnung ist die Öffnung 
zu Zwecken des Trainingsbetriebs für Individualsport im Breitensport 
und Freizeitbereich.

-  Dies schließt nicht aus, dass auch Personen die Sportanlage nach Maß-
gabe der Voraussetzungen benutzen, deren Ziel es ist, sich für einen 
Mannschaftssport fit zu halten. Das Training ist bei Mannschaftssport-
arten (zum Beispiel Fußball, Hockey, Volleyball) im benannten Rahmen, 
zum Beispiel Taktik, Technik- oder Konditionstraining zugelassen.

-  Dabei sind die Hygienevorgaben strikt zu beachten, unter anderem 
dass das Training im Freien und mit insgesamt höchstens fünf Personen 
stattfindet und der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 
Auch sind die Hygieneregeln zu den Sportgeräten, insbesondere beim 
Einsatz von Bällen zu beachten. Für die Einhaltung dieser Maßgaben ist 
der Verein verantwortlich.

-  Alle Mitglieder sollen durch ihre Vereine deutlich und erkennbar auf 
die einzuhaltenden Regelungen (Verordnung, Hygienemaßnahmen, 
zum Beispiel auch Ausgestaltungen) durch Aushänge vor Ort und auf 
sonstige Weise hingewiesen werden. Soweit möglich sollten die Ver-
eine bei Gruppennutzung zudem Verantwortliche (Trainer/Übungsleiter) 
benennen, die die Einhaltung der Vorgaben überwachen. Diesen kommt 
neben dem Verein als verantwortlichem Betreiber der Sportanlage eine 
besondere Aufsichts-/Kontrollfunktion dahingehend zu, dass Verstöße 
gegen die geltenden Nutzungsbestimmungen zu untersagen sind und 
wo notwendig vom Hausrecht Gebrauch gemacht wird (gegebenenfalls 
unter Benachrichtigung der Polizei). Zudem stellen Verstöße gegen die 
Vorgaben der Verordnung Ordnungswidrigkeiten dar, die nach § 21 der 
4. BayIfSMV geahndet werden können. 

-  Um einen geordneten Trainingsbetrieb sicherzustellen, bei dem die An-
forderungen eingehalten werden können, wird den Vereinen empfohlen, 
jeweils einen Plan zu erstellen, welche Sportlerinnen und Sportler oder 
Sportgruppen in welcher Zeit kommen sollen, und diesen Plan verein-
sintern abzustimmen. 

-  Für die Wiederaufnahme des eingeschränkten Betriebs werden zudem 
alle Vereine gebeten, die betrieblich notwendigen Vorkehrungen zu tref-
fen (unter anderem Schließung der Nassbereiche bis auf WCs, Beschil-
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derungen und Abstandsmarkierungen im Eingangsbereich, Bereitstel-
lung von Hygienebedarfen etc.).

Weitergehende Informationen finden sich auf der Homepage des Bayeri-
schen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration unter dem 
Link https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php.

Outdoor- und Wassersportfestival abgesagt
(11.5.2020) Das Referat für Bildung und Sport hat aufgrund der Corona-Pan-
demie entschieden, das Outdoorsportfestival am 27. September und das 
Wassersportfestival am 15. November abzusagen. Zuvor waren bereits das 
Inklusionssportfestival am 10. Mai und das Münchner Sportfestival am 12. 
Juli abgesagt worden.
Eine verbindliche Planung der Festivals ist für die Landeshauptstadt Mün-
chen aktuell nicht mehr möglich.

Münchner Stadtmuseum öffnet schrittweise wieder
(11.5.2020) Das Münchner Stadtmuseum öffnet ab morgen, Dienstag, 12. 
Mai, wieder schrittweise. Begonnen wird mit den Sonderausstellungen 
„Vorbilder/Nachbilder. Die fotografische Lehrsammlung der Universität der 
Künste Berlin 1850-1930“ und „Ready to go! Schuhe bewegen“. Für beide 
Ausstellungen konnte die Laufzeit verlängert werden.
„Vorbilder/Nachbilder“ zeigt erstmals eine Auswahl von zirka 230 Original-
fotografien aus dem Archiv der Universität der Künste Berlin, die wichtige 
Hilfsmittel in der kreativen Praxis angehender Künstlerinnen und Künstler 
waren und die innerhalb Deutschlands einzigartig sind. Die Ausstellung 
wurde bis 26. Juli verlängert.
„Ready to go! Schuhe bewegen“ bietet anhand von zirka 500 Paar Schu-
hen einen Rundgang mit kulturhistorischen und soziologischen Aspekten. 
Die Ausstellungsobjekte reichen von historischen Modellen bis hin zu aktu-
ellen Kunstwerken. Die Ausstellung wurde bis 17. Januar 2021 verlängert.
Um die Besucherinnen und Besucher zu schützen, wurden verschiedene 
Maßnahmen getroffen. So muss unter anderem der Mund-Nasen-Schutz 
im gesamten Haus getragen und die Abstandsregeln eingehalten werden.
Unter www.muenchner-stadtmuseum.de/information finden sich alle not-
wendigen Verhaltensregeln für den Museumsbesuch im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie.
Der Eingang ins Museum ist nur über den Marstallhof möglich. Der barrie-
refreie Zugang ist wie gewohnt über den Oberanger.
Das Filmmuseum bleibt geschlossen, bietet aber unter der Internet-
adresse www.muenchner-stadtmuseum.de/sammlungen/filmmuseum 
weiterhin sein Online-Programm an.

 https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php
http://www.muenchner-stadtmuseum.de/information
http://www.muenchner-stadtmuseum.de/sammlungen/filmmuseum


Rathaus Umschau
11.5.2020, Seite 5

Antworten auf Stadtratsanfragen
Montag, 11. Mai 2020

Betreuungsangebote für Kinder von psychisch kranken Eltern verbes-
sern
Antrag Stadtrats-Mitglieder Sonja Haider, Tobias Ruff (ÖDP) und Cetin Ora-
ner, Brigitte Wolf (Die Linke) vom 21.2.2018

Schnelle Hilfe mit Sitzbank-Notfallnummer
Antrag Stadtrats-Mitglieder Alexandra Gaßmann, Dr. Evelyne Menges und 
Manuel Pretzl (CSU-Fraktion) vom 31.5.2019

Natur- und Klimaschutz in der Stadtplanung 1 – neue städtische 
Plätze naturnah gestalten
Natur- und Klimaschutz in der Stadtplanung 2 – städtische Plätze auf-
werten
Anträge Stadtrats-Mitglieder Dr. Evelyne Menges und Manuel Pretzl (CSU- 
Fraktion) vom 29.7.2019

Paul-Heyse-Unterführung, die Siebte!, – a never ending story!?
Anfrage Stadtrat Richard Quaas (CSU-Fraktion) vom 26.2.2020

Wer hat die städtische Anleihe gekauft?
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Johann Altmann, Dr. Josef Assal, Eva Caim, 
Richard Progl, Mario Schmidbauer und Andre Wächter (Fraktion Bayernpar-
tei) vom 05.3.2020
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Betreuungsangebote für Kinder von psychisch kranken Eltern verbes-
sern
Antrag Stadtrats-Mitglieder Sonja Haider, Tobias Ruff (ÖDP) und Cetin Ora-
ner, Brigitte Wolf (Die Linke) vom 21.2.2018

Antwort Stadtschulrätin Beatrix Zurek:

In Ihrem Antrag vom 21.2.2018 baten Sie darum darzustellen, wie Betreu-
ungsplätze Schulkindern von psychisch kranken Eltern in einer KiTa (Tages-
heim, Hort, Mittagsbetreuung) zur Verfügung gestellt werden können.

Für die gewährte Fristverlängerung bedanke ich mich.

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, teile ich Ihnen auf diesem Wege zu Ih-
rem Antrag Folgendes mit:

Psychisch erkrankte Eltern(-teile) können die von ihren Kindern benötigte 
emotionale Stabilität, Fürsorge, Unterstützung und Schutz nicht immer ge-
währleisten. Dies kann zu unterschiedlichen und unterschiedlich schweren 
Belastungen bei den Kindern führen. Nicht selten übernehmen die Kinder 
Aufgaben der Eltern und kümmern sich zusätzlich um diese, in anderen 
Familien sind die Kinder weitgehend sich selbst überlassen. Dies führt zu 
Überlastungen im Alltag sowie zu emotionaler Überforderung der betrof-
fenen Kinder. Diese Belastungen können erhebliche Auswirkungen auf die 
schulischen Leistungen, die Anpassung an schulische Anforderungen so-
wie das Sozialverhalten haben. Oft kommt es in der Folge zu vermehrten 
Schulfehlzeiten. Die Not der Kinder kann dabei sowohl durch besonders 
auffälliges als auch durch übermäßig angepasstes Verhalten zum Ausdruck 
kommen, was es für Lehrkräfte erschwert, die Ursache zu erkennen. Kin-
der wie Eltern haben in der Regel eine hohe Schwelle, die psychische Er-
krankung anzusprechen und von sich aus Hilfe zu suchen.

Diese Lebensumstände tragen zu einem hohen Entwicklungsrisiko und 
damit verbundener Kindeswohlgefährdung bei. Das Risiko, selbst eine 
psychische Störung zu entwickeln, ist bei Kindern psychisch kranker Eltern 
signifikant erhöht im Vergleich zu Kindern in der Allgemeinbevölkerung. 
Mehreren Studien zufolge können vorhandene Angebote zur Unterstüt-
zung der betroffenen Familien nicht in ausreichendem Maße wahrgenom-
men werden. Um so wichtiger ist es, dass die betroffenen Kinder durch 
den Besuch von Kindertageseinrichtungen Unterstützung und Entlastung 
erfahren, Gelegenheiten zu sozialen Kontakten haben und außerfamiliäre 
Bezugspersonen zur Verfügung stehen, die sensibel und aufmerksam die 
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Entwicklung und Verfassung der Kinder im Auge haben. Ein Hortplatz oder 
ein Platz in einem Tagesheim ist eine Möglichkeit, die Kinder in ihrer psy-
chischen, schulischen und sozialen Entwicklung zu unterstützen, die Eltern 
zu entlasten und damit auch potentiellen Gefährdungen des Kindeswohls 
entgegenzuwirken. Hierfür sind ausgebildete Fachkräfte und pädagogische 
Angebote vonnöten. Gleichzeitig ist ein Hort- oder Tagesheimplatz ein ge-
sellschaftlich akzeptierter, nicht stigmatisierter Ort, was die Bereitschaft zur 
Inanspruchnahme bei Eltern wie Kindern stärkt. Die Anmeldung für einen 
Betreuungsplatz für Schulkinder erfolgt über den kita finder+.

Um u.a. Eltern mit psychischen Erkrankungen bei der Betreuung und Er-
ziehung ihrer Kinder zu unterstützen, ist zudem ein Platzkontingent für 
Kinder und Familien mit besonderen Bedarfslagen in den städtischen 
Tagesheimen, städtischen Kindertageseinrichtungen mit Hortplätzen 
beziehungsweise Horten sowie Kindertageseinrichtungen von Trägern 
mit Überlassungsvertrag (ehemals Betriebsträger) bereitgestellt. Dieses 
Platzkontingent ist in der geltenden Kindertageseinrichtungssatzung (§ 2 
Abs. 4) und Tagesheimsatzung (§ 4 Abs.1) verankert. Auch Einrichtungen in 
freigemeinnütziger und sonstiger Trägerschaft, die nach der Münchner För-
derformel gefördert werden, können ein solches Kontingent bereitstellen. 
Die Träger werden für belegte Kont-Plätze mit einem kindbezogenem För-
derfaktor aus der Münchner Förderformel bezuschusst und stellen zusätzli-
ches Personal für die Arbeit mit diesen Kindern und Familien ein.
Mit der Rahmenvereinbarung zur Belegung des Kontingents von Kinderta-
gesbetreuungsplätzen auf Vorschlag des Sozialreferats zwischen dem Sozi-
alreferat und dem Referat für Bildung und Sport werden die Belegung der 
Kont-Plätze und der Hilfeprozess geregelt.
Dabei handelt es sich um eine präventive niederschwellige Hilfe, die von 
den Eltern beziehungsweise Personensorgeberechtigten in dem für sie zu-
ständigen Sozialbürgerhaus (SBH) zu beantragen ist.

Die Bedarfsfeststellung und die Vermittlung der Kinder – bei denen es sich 
u.a. um Kinder von psychisch kranken Eltern oder um Kinder von Eltern mit 
Abhängigkeitsproblemen handelt – erfolgt im SBH (meistens) durch die Be-
zirkssozialarbeit (BSA). Grundsätzlich findet die Belegung der Kont-Plätze 
für das kommende Schul- bzw. Kitajahr nach einem festen Zeitrahmen 
statt. Eine unterjährige Belegung ist möglich, sofern Kont-Plätze zur Verfü-
gung stehen.

Im Falle einer Beeinträchtigung beziehungsweise drohenden (z.B. seeli-
schen) Behinderung des Kindes ist auch die Inanspruchnahme eines Integ-
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rationsplatzes im Rahmen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendli-
che oder ein Platz in einer Heilpädagogischen Tagesstätte möglich.

Um Kenntnisnahme der vorstehenden Ausführungen wird gebeten. Ich 
gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Schnelle Hilfe mit Sitzbank-Notfallnummer
Antrag Stadtrats-Mitglieder Alexandra Gaßmann, Dr. Evelyne Menges und 
Manuel Pretzl (CSU-Fraktion) vom 31.5.2019

Antwort Baureferat:

Sie haben am 31.5.2019 Folgendes beantragt:
„Der Stadtrat möge beschließen, Sitzbänke in den städtischen Parks und 
Grünanlagen, mit einfachen Notfallnummern zu versehen. Das Ziel ist, 
dass die Einsatzkräfte, die die Sitzbank-Notfallnummern gespeichert haben 
müssen, in kürzester Zeit zum richtigen Einsatzort geleitet werden können. 
Bezüglich der Notfallnummern im Englischen Garten soll die Stadtverwal-
tung mit der zuständigen staatlichen Verwaltung Kontakt aufnehmen.“

Nach § 60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtratsmit-
glieder nur auf Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadtrat 
zuständig ist. Der Inhalt Ihres Antrages betrifft jedoch eine laufende Ange-
legenheit i. S. von Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO und § 22 GeschO, deren 
Erledigung dem Oberbürgermeister obliegt. Eine beschlussmäßige Be-
handlung der Angelegenheit im Stadtrat ist daher rechtlich nicht möglich.

Wir danken für die gewährte Fristverlängerung.
Zu Ihrem Antrag vom 31.5.2019 teilen wir Ihnen aber Folgendes mit:

Um im Rettungsfall durch die exakte Bestimmung des Einsatzortes einen 
schnellen Einsatz der Rettungskräfte zu ermöglichen, ist grundsätzlich 
die Anbringung von Notfallschildern dort sinnvoll, wo eine Orientierung 
an Hausnummern nicht möglich ist. In den meisten der über 1.300 Grün-
anlagen kann die nächstgelegene öffentliche Straße unmittelbar erreicht 
werden. Dorthin kann unter Angabe von Straßenname und gegebenenfalls 
einer Hausnummer das Einsatzfahrzeug angefordert und dann zur verun-
fallten Person gelotst werden.

Das Baureferat wird daher in folgenden großen Parks und Erholungsge-
länden mit überregionaler Bedeutung an den Bänken entsprechende Be-
schilderungen anbringen: Westpark, Ostpark, Olympiapark, Riemer Park, 
Sendlinger Wald/Südpark, Luitpoldpark, Hirschgarten, Pasinger Stadtpark, 
Aubinger Lohe, Langwieder Seenplatte, Fasaneriesee, Lerchenauer See, 
Feldmochinger See, Regattaparksee. Dort ist es gerade für ortsunkundige 
Besucherinnen und Besucher schwierig, sich zu orientieren.
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Aufgrund der Weitläufigkeit fehlt der Bezug zu öffentlich gewidmeten Stra-
ßen oder Plätzen. Diese Einschätzung wird auch von den Rettungsdiensten 
und der Polizei geteilt, mit welchen sich das Baureferat abgestimmt hat. 
Sie begrüßen und empfehlen eine Umsetzung in den oben genannten gro-
ßen Grünanlagen. 

Das Baureferat wird daher zukünftig Schilder an Sitzbänken auf den Bank- 
latten der Lehne anbringen, auf der neben der Notfallnummer 112 eine 
Lokalisierungsnummer angegeben ist. Diese Lokalisierungsnummer wird 
auf Anregung des Behindertenbeirates erhaben sein und somit auch von 
sehbehinderten oder blinden Menschen ertastet werden können.

Der Standort der Bänke wird in Form von digitalen Plänen der Polizei und 
der Rettungsleitstelle zur Verfügung gestellt. So ist es den Rettungskräften 
möglich, den Einsatz- und Notfallort eindeutig und schnell unter Angabe 
der Lokalisierungsnummer durch die jeweilige Anruferin beziehungsweise 
den Anrufer zu identifizieren.

Die Umsetzung erfolgt sukzessive bereits ab diesem Jahr in den o.g. öf-
fentlichen Grünanlagen. Das Konzept wird der Schlösser- und Seenverwal-
tung über das Finanzministerium zur Verfügung gestellt. Von dort wird dann 
entschieden, ob in den staatlichen Parkanlagen ebenso verfahren werden 
kann.

Die Finanzierung erfolgt aus der Freiraumpauschale.

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten. 
Wir gehen davon aus, dass der Antrag damit abschließend behandelt ist.
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Natur- und Klimaschutz in der Stadtplanung 1 – neue städtische 
Plätze naturnah gestalten
Natur- und Klimaschutz in der Stadtplanung 2 – städtische Plätze auf-
werten
Anträge Stadtrats-Mitglieder Dr. Evelyne Menges und Manuel Pretzl (CSU- 
Fraktion) vom 29.7.2019

Antwort Baureferat:

Sie haben am 29.0.2019 Folgendes beantragt:
„Neue städtische Plätze werden künftig naturnah mit Bäumen und 
Blühwiesen geplant. Entstehen solche Freiflächen im Rahmen von Wettbe-
werben, werden entsprechende Vorgaben gemacht.“
und 
„Die Verwaltung untersucht die städtischen Plätze und Freiflächen darauf, 
wo noch Bäume und Grünflächen entstehen können.“

Für beide Anträge lautet die textidentische Begründung:
„Wir erleben es in diesen Tagen: die Menschen in München sind froh um 
jede Grünfläche mit Wiesen und Schatten spendenden Bäumen. Die Flä-
chen werden bestens angenommen und intensiv genutzt.
In Kontrast dazu stehen eher trostlose graue Betonwüsten wie der Willy-
Brandt-Platz, der in seiner baumlosen Architekten-Urbanität nur wenig Auf-
enthaltsqualität bietet.
Gerade vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung und der Tatsache, dass 
Städte ohnehin Hitzeinseln sind, soll die Stadt ihre neuen Parks und Frei- 
flächen künftig grün, d.h. mit (Blüh-)Wiesen und Bäumen, und nicht be-
tongrau planen. Entstehen solche Flächen im Rahmen von Wettbewerben, 
werden den Architekten entsprechende Vorgaben gemacht.“

Die aufgrund erforderlicher Abstimmungen mit anderen Referaten entstan-
dene Fristüberschreitung bitten wir zu entschuldigen.

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, beantwortet das Baureferat die o.g. An-
träge mit einem Schreiben und teilt Ihnen hierzu, nach Abstimmung mit 
dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung sowie dem Referat für Ge-
sundheit und Umwelt, Folgendes mit:

Zu Ihrem Antrag „Natur- und Klimaschutz in der Stadtplanung 1 – neue 
städtische Plätze naturnah gestalten“ ist darzustellen, dass neue Plätze in 
der Regel im Zuge von städtebaulichen Entwicklungen entstehen. Die Rah-
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menbedingungen werden damit durch das Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung bereits auf der Ebene von Bauleitplanverfahren festgelegt.

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung teilt dazu Folgendes mit:

„Die Gestaltung der Stadt und ihrer Plätze mit qualitätvollen Grün- und 
Freiflächen ist eine wichtige Aufgabe für die Stadt München, auch im 
Rahmen der Bauleitplanung im Referat für Stadtplanung und Bauordnung. 
Grüne Infrastruktur, z.B. in Form von Grünflächen, hat eine bedeutende 
Rolle als Träger ökologischer und klimatischer Funktionen und für die Stadt-
struktur, das Stadt- und das Landschaftsbild sowie für die Erholungsfunk-
tion für die Bewohnerinnen und Bewohner.
So wird im Rahmen von Bebauungsplänen mit Grünordnung ein Netzwerk 
aus verschiedenartigem öffentlichen und privatem Grün sowie Freiflächen 
festgesetzt. Dabei werden wertvolle bestehende Freiraumstrukturen, ins-
besondere auch Baumbestände soweit wie möglich berücksichtigt und er-
halten. Darüber hinaus werden im Rahmen der Festsetzungen immer auch 
neue Freiflächen und Baumpflanzungen als wesentliche Elemente sowohl 
für die Gliederung und Gestaltung der Freiräume als auch für die Klimaan-
passung vorgesehen. Ziel ist dabei, möglichst auch viele nicht unterbaute 
Bereiche für langlebige und nachhaltige Baumpflanzungen sichern zu kön-
nen. In Einzelfällen können im Bebauungsplan neben der Festsetzung von 
intensiven Nutzungen auch Vorgaben zu extensiven Strukturen wie blüten-
reiche Wiesenflächen getroffen werden, insbesondere in größeren öffent-
lichen Räumen, die ausreichend Raum bieten. Ein Beispiel ist der Riemer 
Park.
In der Regel findet vor der Aufstellung eines Bebauungsplans ein städte-
baulich-landschaftsplanerischer Wettbewerb statt, dessen Ergebnis der 
weiterführenden Planung zugrunde gelegt wird. Bereits in diesem Verfah-
rensschritt – mit der Formulierung des Auslobungstextes – werden die 
freiräumlichen Anforderungen und Vorgaben zur Aufenthaltsqualität und 
Umsetzung von grüner Infrastruktur im Planungsgebiet formuliert, insbe-
sondere in Form von öffentlichen und privaten Grün- und Freiflächen. 
Die konkrete Ausgestaltung der jeweiligen Freiräume obliegt schließlich 
der nachfolgenden Objektplanung, die dann Möglichkeiten zu einer natur-
nahen Gestaltung – auch auf Plätzen – prüfen und wahrnehmen kann.“
Auf der Grundlage dieser Vorgaben konkretisiert das Baureferat die Gestal-
tung von neuen Plätzen im Rahmen der Projektplanung. Dabei wird grund-
sätzlich auf die Schaffung zahlreicher Baumstandorte beziehungsweise den 
Erhalt bestehender Bäume abgezielt.
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Dazu teilt das Referat für Gesundheit und Umwelt Folgendes mit:

„Insbesondere vor dem Hintergrund des sich verändernden Klimas und 
der damit nötigen Klimaanpassung in München (vgl. ‚Maßnahmenkonzept 
Anpassung an den Klimawandel‘, Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V 06819) er-
langt die städtische Vegetation einschließlich ihrer Berücksichtigung bei der 
Gestaltung städtischer Freiflächen eine gesteigerte Bedeutung. Sie kann 
durch ihre Verschattungs- und Verdunstungsleistungen selbst an heißen 
Sommertagen dazu beitragen, eine angenehme Aufenthaltsqualität zu 
erhalten. Vor allem Großbäume eignen sich dafür aufgrund ihres Kronen-
volumens beziehungsweise ihrer Blattoberflächen besonders gut. Eine 
Entsiegelung befestigter Flächen und dezentrale Regenwasserversicke-
rung können außerdem Regenwasserabfluss nach Starkregenereignissen 
vermindern und ggf. in Kombination mit Regenwasserspeicherung zur Re-
duzierung innerstädtischer Hitzebelastungen beitragen.
Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität an heißen Sommertagen sind folg-
lich Maßnahmen wie die Pflanzung von Großbäumen sowie Entsiegelung 
äußerst wirksam, bei deren Umsetzung zur Gestaltung öffentlicher Plätze 
natürlich spezifische lokale Rahmenbedingungen und Erfordernisse berück-
sichtigt werden müssen.“

So ist im Rahmen der Planungen des Baureferates eine Abwägung zu 
treffen zwischen der Bereitstellung möglichst großer unversiegelter Vege-
tationsflächen und anderen vielfältigen Nutzungen, welche befestigte und 
versiegelte Belagsflächen erforderlich machen. Befestigte, versiegelte Be-
läge sind grundsätzlich für Verkehrsflächen wie Radwege vorzusehen, aber 
auch für Fußgängerflächen zur Gewährleistung der Barrierefreiheit und der 
notwendigen Räumbarkeit im Winter. Der Wunsch nach Veranstaltungen, 
wie z.B. Wochen- oder Christkindlmärkten, macht ebenfalls befestigte Flä-
chen erforderlich. 

Die tatsächlichen Nutzungen und Bedarfe für die jeweiligen zukünftigen 
neuen Plätze werden in der Regel in vorlaufenden Bürgerbeteiligungsver-
fahren unter Einbeziehung des örtlichen Bezirksausschusses geklärt. Die 
Ergebnisse der Bürgerbeteiligungen fließen dann in die Auslobungen von 
nachfolgenden Gestaltungswettbewerben ein. Beispielsweise wurde so 
vorgegangen bei der Platzneugestaltung am Ackermannbogen. Als Bürger-
beteiligung wurde ein zweitägiger Workshop durchgeführt. Die Einbettung 
des Stadtplatzes in die angrenzenden Grünflächen, u.a. die Wünsche nach 
Baumpflanzungen auf dem Platz und den Erhalt des bestehenden Groß-
baums sowie den Umgriff um den Bestandsbaum großzügig unversiegelt 
zu belassen (rund 400 m²), wurde als Vorgabe im folgenden Wettbewerbs-
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verfahren und schließlich auch in der Realisierung berücksichtigt. Ähnlich 
wurde bei der Gestaltung für den Bauhausplatz im Domagkpark vorgegan-
gen, dessen zentrale Fläche als wassergebundene Decke, unversiegelt 
und mit 20 Großbäumen überstanden, realisiert wird und in einen naturnah 
gestalteten, ca. 44.000 m² großen neuen Park übergeht. 

Parks und Freiflächen, wie z.B. der erwähnte Domagkpark, der Heckenstal-
lerpark oder die Parkanlagen in Freiham, werden als annähernd komplett 
unversiegelte Flächen mit zahlreichen Bäumen, Wildblumen- und Liege-
wiesen ausgestattet. Bereits heute sind stadtweit rund 45% der Flächen 
in den öffentlichen Grünanlagen fast ausschließlich Habitate und Nahrungs-
quellen für die heimische Vogel- und Insektenwelt (30% Gehölzflächen, 
15% artenreiche Blumenwiesen, 35% Rasen zur intensiven Erholungsnut-
zung, 20% sonstige Flächen wie Wege, Spielflächen und Gewässer). Dabei 
fördert das so mögliche Naturerleben in der Stadt die Aufenthaltsqualität in 
unseren Parks und Grünanlagen enorm.

Die Aufwertungsziele bei der Umgestaltung von bestehenden Plätzen 
im Sinne Ihres Antrages „Natur- und Klimaschutz in der Stadtplanung 2 
– städtische Plätze aufwerten“ werden im Rahmen von standardmäßig 
durchzuführenden Bürgerbeteiligungsverfahren definiert (siehe Beschluss 
des Bauausschusses vom 8.10.2019 „Fünf Plätze attraktiv neu gestalten“, 
Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V 15997). Dazu fertigt das Baureferat im Vorfeld 
Konzeptstudien zum jeweiligen Ort als Diskussionsgrundlage mit der Bür-
gerschaft an. Grundsätzlich werden im Rahmen dieser Studien bestehende 
Bäume und Vegetationsflächen als große Potentiale bewertet und Vor-
schläge für zusätzliche Baumpflanzungen und unversiegelte oder zu entsie-
gelnde Flächen gemacht (siehe z.B. St.-Pauls-Platz, Umfeld Siegestor, Wil-
libaldplatz). Ergebnis der Bürgerbeteiligungsveranstaltungen ist schließlich 
regelmäßig der Wunsch nach einer hohen Qualität und Quantität an Grün-
ausstattung. Dieser Wunsch fließt dann in das weitere Planungsverfahren 
ein.

Mit dem Beschluss des Bauausschusses vom 8.10.2019 (Sitzungsvorlage 
Nr. 14-20/V 15997) wurde auch die Untersuchung einer Aufwertung mit 
beschriebenem Bürgerbeteiligungsverfahren von fünf weiteren Plätzen auf 
den Weg gebracht:
- Barer Straße/Ecke Nordendstraße
- Esperantoplatz
- Europaplatz
- Lorettoplatz
- Bonner Platz
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Zuletzt ist gemäß Beschluss des Bauausschusses vom 5.11.2019 (Sitzungs-
vorlage Nr. 14-20/V 16321) beschlossen worden, das beschriebene Ver-
fahren mit dem Ziel einer Umgestaltung und Aufwertung für den in Ihren 
Anträgen erwähnten Willy-Brandt-Platz anzuwenden.

Darüber hinaus hat der Stadtrat am 4.2.2020 einen Beschluss (Sitzungs-
vorlage Nr. 14-20/V 16869) zur Erhebung und zukunftssicheren Entwicklung 
des Baumbestandes im öffentlichen Raum gefasst. Auf der Grundlage des 
Antrages von Herrn Bürgermeister Pretzl vom 4.12.2019 (Antrag Nr. 14-
20/A 06330) hat dort das Baureferat vorgeschlagen, mit der Erhebung des 
Baumbestandes auch die systematische Untersuchung zu verbinden, wo 
im öffentlichen Raum Bäume ergänzt werden können. Das Gutachten soll 
insofern auch Aufwertungspotentiale für die Intensivierung des öffentlichen 
Grüns liefern.

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten. 
Wir gehen davon aus, dass die Anträge damit abschließend behandelt 
sind.
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Paul-Heyse-Unterführung, die Siebte!, – a never ending story!?
Anfrage Stadtrat Richard Quaas (CSU-Fraktion) vom 26.2.2020

Antwort Baureferat:

In Ihrer oben genannten Anfrage führen Sie Folgendes aus:
„In 2018 wurde von der Stadt endlich der Durchbruch in den Verhand-
lungen mit der Deutschen Bahn verkündet und eine Kostenaufteilungs-
regelung für die notwendigen Maßnahmen bekannt gegeben, so dass 
langjährige Antragsteller, Beobachter und nicht zuletzt tägliche Nutzer der 
Horror-Unterführung davon ausgehen konnten, dass jetzt die Maßnahmen 
zur Verbesserung des Zustandes unmittelbar erfolgen.
Seit der letzten Anfrage im August 2019 ist wieder ein halbes Jahr ins Land 
gegangen und geändert hat sich an der Situation gar nichts, außer, dass 
seit der letzten Reinigung der Taubenkot wieder die finsteren Stahlträger 
dick überzieht, das Bauwerk weiter vor sich hin gammelt und insgesamt 
weiter einen verheerenden optischen Eindruck bei den Nutzern hinterlässt.
Die immer weiteren Verzögerungen bei der Sanierung dieses Bauwerks 
sind langsam ein echter Skandal, dessen Beseitigung von den zuständigen 
städtischen Stellen offenbar eine geringe Dringlichkeit attestiert wird, ob-
wohl ein bindender Auftrag des Stadtrates vorliegt.
Da ich aus dem Stadtrat ausscheide, hätte ich gerne noch im Amt erlebt, 
dass dieser jahrzehntelange Schandfleck endlich angegriffen wird!“

Die aufgrund erforderlicher Abstimmungen entstandene Fristüberschrei-
tung bitten wir zu entschuldigen. 

Ihre Fragen beantworten wir wie folgt:

Frage 1:
Wird von der Verwaltung der Beschluss des Stadtrates nicht ernst ge-
nommen, mutwillig verzögert oder will man an die Geschichte des BER 
anschließen, um bei einem Unwilligkeits- oder Unfähigkeitspreis in die en-
gere Wahl zu kommen?

Antwort:
Bereits zu Ihrer schriftlichen Anfrage Nr. 14-20/F 01573 vom 16.8.2019 ha-
ben wir Ihnen Folgendes mitgeteilt:

„Am 28.11.2017 hat der Stadtrat den Beschluss ‚Paul-Heyse-Unterführung; 
Konzept zur Aufwertung‘ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V 08709) gefasst. Das 
Baureferat hat zwischen zeitlich die umfangreichen Detailplanungen für das 
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Gesamtkonzept durchgeführt; dazu gehörten u.a. die erforderlichen Bau-
werksuntersuchungen und die exakte Planung der Konstruktionen und Ma-
terialien der Verkleidungselemente sowie für die Beleuchtungs elemente. 
Abschließend geklärt wurden zudem die Brandschutzanforderungen.

Da die Umsetzung der Aufwertungsmaßnahmen unter laufendem Verkehr 
stattfinden müssen, mussten mit der zuständigen Verkehrsbehörde (Kreis-
verwaltungsreferat) die einzelnen Bauphasen und die Verkehrsführungen 
während der Bauabwicklung eng abgestimmt werden. Demnach sollten 
die Arbeiten in den Sommerferien 2019 stattfinden und mit der Umsetzung 
des Beleuchtungskonzeptes in der Mitte des Tunnels begonnen werden.

Auf dieser Basis konnten dieses Jahr die öffentlichen Ausschreibungen für 
die Bauleistungen stattfinden, jedoch gingen leider keine Firmenangebote 
ein. Die Arbeiten konnten daher nicht wie vorgesehen diesen Sommer be-
ginnen.

Mit dem Kreisverwaltungsreferat wird derzeit abgestimmt, wann die Bau-
arbeiten unter Berück sichtigung der im Umfeld stattfindenden Maßnah-
men (z.B. Bahnhofsvorplatz) möglich sind.“

Frage 2:
Wenn nein, legt das zuständige Referat jetzt umgehend einen Ablaufplan 
mit dem Beginn und weiteren Zeitplan der Arbeiten dem Stadtrat und der 
Öffentlichkeit vor?

Antwort:
Im Jahr 2020 verhindern die aktuell beginnenden Trambahnbaumaß-
nahmen am Bahnhofs vorplatz und die Fernkältebaumaßnahmen in der 
Schwanthalerstraße eine Baudurchführung in der Paul-Heyse-Unterfüh-
rung, vor allem wegen der jeweiligen komplexen Verkehrsführung. 
Die Bauleistungen sollen daher im Jahr 2021 begonnen werden.
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Wer hat die städtische Anleihe gekauft?
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Johann Altmann, Dr. Josef Assal, Eva Caim, 
Richard Progl, Mario Schmidbauer und Andre Wächter (Fraktion Bayernpar-
tei) vom 05.3.2020

Antwort Stadtkämmerer Christoph Frey:

Auf Ihre Anfrage vom 5.3.2020, die im Auftrag von Herrn Oberbürgermeis-
ter Dieter Reiter der Stadtkämmerei zur Beantwortung zugeleitet wurde, 
nehme ich Bezug.

In Ihrer Anfrage haben Sie folgenden Sachverhalt zugrunde gelegt:
„Die Stadt muss – trotz Rekordeinnahmen – Schulden machen.
Um die Schulden in der Bürgerschaft besser ‚verkaufen‘ zu können, hat der 
Oberbürgermeister beschlossen, einen Teil der Schulden über eine Stadt-
anleihe aufzunehmen. Weil, so die Argumentation, mit dieser Anleihe der 
Anleger die Möglichkeit bekäme, sein Geld für einen ‚guten Zweck‘ zu in-
vestieren. Dieser gute Zweck soll der Ankauf von Wohnungen auf dem Im-
mobilienmarkt sein. Streng genommen wäre der Käufer der Anleihe jedoch 
automatisch Teil des überhitzten Münchner Immobilienmarkts. Allerdings 
gehen die Einnahmen über 120 Millionen Euro ganz regulär im städtischen 
Haushalt auf. 
Ob und wie viele Wohnungen zu welchem Preis in den nächsten Jahren 
gekauft werden, entscheidet der nächste Stadtrat und nicht der Oberbür-
germeister. 
Seit dem 12. Februar 2020 können Investoren die aktuelle städtische An-
leihe zeichnen. Pünktlich zum Wochenende der Kommunalwahl endet die 
Zeichnungsfrist. 
‚Mit der Emission dieser Anleihe gebe man den Bürgerinnen und Bürgern 
die Chance, sich sozial und nachhaltig verantwortlich für ihre Heimatstadt 
zu engagieren‘, sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter.“

Zu den im Einzelnen gestellten Fragen kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Frage 1: 
Wie hoch war die Emission der Stadtanleihe (DE000A254SP3) überzeich-
net?

Antwort:
Das Ordervolumen der Stadtanleihe betrug insgesamt rund 630 Millionen 
Euro und war bezogen auf das angestrebte Mindestvolumen von 100 Milli-
onen Euro somit mehr als 5-fach überzeichnet.
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Frage 2: 
Wie erfolgte die Zuteilung? Wurde z.B. gelost oder wurde nach Zeitpunkt 
des Eingangs der Zeichnung zugeteilt oder wurde anhand anderer (wel-
cher?) Kriterien über eine Zuteilung entschieden?

Antwort:
Die Zuteilung erfolgte anhand folgender Kriterien:
- Langfristig orientierte Investoren, Zentralbanken, öffentliche Institutio-

nen, Pensionsfonds und Versicherungen sowie Vermögensverwalter,
- Zeichnungen kleiner Investoren (z.B. Stiftungen),
- Investoren, die den Vermarktungs- und Platzierungsprozess unterstüt-

zen zum Beispiel mit frühzeitiger Interessenbekundung und Orderauf-
gabe,

- Erkennbarkeit des Investors als langfristiger Endinvestor,
- Positive Erfahrungen im Verhalten des Investors in vergleichbaren Trans-

aktionen oder im Rahmen der Kundenverbindung,
- Engagement und Unterstützung im Stadtkonzern und im öffentlichen 

Sektor,
- Zeichnungen privater Kunden sollen zu 100% bedient werden.

Frage 3:
Wie hoch war die durchschnittliche Zeichnungshöhe?

Antwort:
Die Platzierung der Münchner Stadtanleihe erfolgte anhand der geläufigen 
Marktgepflogenheiten für Kommunalanleihen in zwei Phasen. Im soge-
nannten Orderbuch-Verfahren sammelten und registrierten die Konsortial-
banken innerhalb der Zeichnungsfrist Angebote institutioneller Investoren. 
Dabei reservierten sich die Stadtsparkasse München und die HypoVer-
einsbank AG rd. 20% des Nominalvolumens der Anleihe, um anschließend 
die Vermarktungsphase für den Privatkundenvertrieb zu beginnen (zweite 
Phase).

Die durchschnittliche Zeichnungshöhe betrug auf Basis der Gesamtor-
deranzahl institutioneller und privater Investoren rund 3,2 Millionen Euro.

Frage 4:
Wie hoch war die durchschnittliche Zuteilungshöhe?
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Antwort:
Die durchschnittliche Zuteilungshöhe betrug auf Basis der Gesamtorderan-
zahl institutioneller und privater Investoren rund 600.000 Euro. Die Zutei-
lung an Privatkunden erfolgte zu 100% der Auftragssummen.

Frage 5:
Wie hoch war die Anzahl der Gebote nach einem Zeichnungsbetrag in fol-
genden Kategorien:

1.000 bis 10.000 Euro
10.000 bis 100.000 Euro
100.000 bis 1.000.000 Euro
über 1.000.000 Euro

Antwort:
Aufgrund der Einhaltung der Bestimmungen zum Bankgeheimnis kann 
eine derart detaillierte Auswertung der Kundenorders nicht erfolgen.

Zeichnungen privater Investoren lagen mehrheitlich im Bereich zwischen 
1.000 Euro und 10.000 Euro, im Bereich zwischen 100.000 Euro und 
1.000.000 Euro wurden nur vereinzelte Angebote abgegeben.

Zeichnungen institutioneller Investoren lagen nahezu ausschließlich in Grö-
ßenordnungen über 1 Million Euro.

Frage 6:
Wie hoch war die prozentuale Zuteilung für institutionelle Investoren?

Antwort:
Die Zuteilung für institutionelle Investoren betrug 80%; für Privatkunden 
wurden 20% reserviert. Die Investitionswünsche der Privatkunden konn-
ten vollständig bedient werden.
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Mehr Sicherheit für Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer zum  
erweiterten Schulstart am 11.5.2020 
Dringlichkeitsantrag Stadtrats-Mitglieder Beatrix Burkhardt, Fabian  
Ewald und Jens Luther (CSU-Fraktion) 
 
Wann erfolgen die bauliche Fertigstellung des Hochstiftswegs  
sowie der Bau des Verbindungswegs zur Johanneskirchner  
Straße? 
Anfrage Stadträte Fabian Ewald und Jens Luther (CSU-Fraktion) 
 
 



Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus
80331 München       München, 11.05.2020

Dringlichkeitsantrag
für die Vollversammlung des Stadtrates

am 13.05.2020 

Mehr  Sicherheit  für  Eltern  sowie  Lehrerinnen  und  Lehrer  zum
erweiterten Schulstart am 11.05.2020

Am Freitag 08.05.2020 erging per Mail an alle städtischen Schulen die Anweisung, dass 
ab 11.05.2020 der Ganztagsbetrieb an Schulen wieder anlaufen soll. Diese bezog sich auf
ein Kultusministerielles Schreiben (KMS) vom 08.05.2020.  
Wir beantragen daher in der noch anhaltenden Coronakrise, dass das Referat für Bildung 
und Sport dringend folgende Fragen in der Vollversammlung des Münchner Stadtrates bei 
TOP 1 beantworten muss:

1. Warum werden Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und Eltern 
von dieser Maßnahme nicht rechtzeitig informiert?

2. Kann der Ganztagsbetrieb mit dem noch vorhandenen Personal gewährleistet 
werden, obwohl ca. 25% der Lehrer zurzeit nicht am Schulleben teilnehmen 
können?

3. Mit welchen Mitteln kann bei einer Öffnung der Mensen der Mindestabstand von 
1,5 Metern gewährleistet werden, ohne das Lehrpersonal über Gebühr belastet 
wird? 

Begründung

Die Dringlichkeit ergibt sich aus der kurzfristigen Anordnung des Referates.

Initiative:
Jens Luther Beatrix Burkhardt Fabian Ewald
Stadtrat Stadträtin Stadtrat
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Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus
80331 München

Wann erfolgen die bauliche Fertigstellung des Hochstiftswegs sowie der
Bau des Verbindungswegs zur Johanneskirchner Straße?

Der mangelhafte bauliche Zustand des Hochstiftswegs im Stadtbezirk Bogenhausen ist 
bereits seit Jahren ein Ärgernis für die Anwohner, das auch der örtliche Bezirksausschuss 
bereits mehrfach angemahnt hat. Obwohl die Straße seit mehr als 10 Jahren als 
Erschließung für die südlich gelegene Bebauung dient, weist sie bis heute den Charakter 
eines Baustellenwegs mit Unebenheiten, Schlaglöchern, einer mangelhaften Beleuchtung 
und einem nicht barrierefreien Gehweg auf. Insbesondere die Bewohner der 
seniorengerechten Wohnanlage „CosimaGarten“ sind dadurch erheblich in ihrer Mobilität 
eingeschränkt. Auch für Rettungskräfte stellt dies eine zusätzliche Gefährdung dar.
 
Die Zusage des Baureferats, durch zeitnahe provisorische Maßnahmen zumindest die 
groben Mängel abzustellen, war dringend nötig und stellt einen wichtigen Fortschritt für die
Anwohner dar. Jedoch dürfen auch diese Provisorien nicht zu einer Dauerlösung werden.
 
Obwohl die Bebauungspläne 1862a und 2023 seit Jahren rechtsgültig sind, ist noch nicht 
absehbar, wann das Straßenprofil des Hochstiftswegs ordnungsgemäß baulich realisiert 
wird. Mit dem Bau des vorgesehenen Verbindungsweges zwischen Hochstiftsweg und 
Johanneskirchner Straße wurde bis heute noch nicht einmal begonnen.

          Auszug aus dem Bebauungsplan 2023
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Stadtrat Fabian Ewald
Stadtrat Jens Luther

ANFRAGE

11.05.2020



Dennoch wurde durch das Planungsreferat offenbar jüngst die Baugenehmigung für einen 
Gebäudekomplex mit Hotel, großflächigem Einzelhandel und einem weiteren Wohnhaus 
für Senioren am Eckgrundstück Johanneskirchner Straße/Cosimastraße erteilt. Der 
Verbindungsweg spielt dabei für die Erschließung des Neubaus eine wesentliche Rolle. Es
ist daher dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche vorgesehenen Erschließungsanlagen im 
Bereich der Bebauungspläne 1862a und 2023 endgültig hergestellt werden.

Daher fragen wir den Oberbürgermeister Dieter Reiter:

1. Wann wird der Hochstiftsweg endgültig baulich fertiggestellt?

2. Mit welchen Vorkehrungen hat die Stadtverwaltung im Zuge der Aufstellung des 
Bebauungsplans 1862a sichergestellt, dass der Bauträger der Wohngebäude 
südlich des Hochstiftswegs auch die Erschließung erstellt?

3. Wurde in der Baugenehmigung für den Gebäudekomplex an der Ecke 
Johanneskirchner Straße/Cosimastraße geregelt, dass der Bauherr vor Aufnahme 
der Nutzung den Verbindungsweg zwischen Hochstiftsweg und Johanneskirchner 
Straße herstellen muss? Wenn ja, wie – wenn nein, warum nicht?

Initiative:
Fabian Ewald Jens Luther
Stadtrat Stadtrat
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Die presserechtliche Verantwortung für die nachfolgenden Pressemitteilungen 
liegt jeweils bei der Beteiligungsgesellschaft, die sie herausgibt. 

Pressemitteilungen städtischer 
Beteiligungsgesellschaften 
Montag, 11. Mai 2020 
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Covid-19: München Klinik passt Besuchsregelung zum 
10. Mai an – Besuche zum Schutz von Mitarbeitenden 
und Patienten weiterhin nur eingeschränkt möglich 
 
München, 8. Mai 2020. Die München Klinik behandelt seit Ende Januar Covid-19-
Patienten und hat bereits am 13.3. noch vor den offiziellen Vorgaben ein 
Besuchsverbot im Sinne der Mitarbeiter- und Patientensicherheit eingeführt. Am 
Dienstag (5.5.) hat die bayerische Staatsregierung nun umfassende Lockerungen 
der Ausgangsbeschränkungen bekannt gegeben, die auch eine Lockerung des 
allgemein geltenden Besuchsverbots in Krankenhäusern und Pflegeheimen ab 9. 
Mai einschließen. Die München Klinik passt ihre Besuchsregelung entsprechend der 
behördlichen Vorgaben an – Besuche werden an allen Standorten der München 
Klinik ab Sonntag, 10. Mai wieder eingeschränkt möglich sein. Die neue 
Regelung der München Klinik sieht jedoch weiterhin starke Einschränkungen 
insbesondere in sensiblen Bereichen mit Risikopatienten vor, die erst schrittweise zu 
einem späteren Zeitpunkt gelockert werden können. Dieses Vorgehen inklusive 
Schutz- und Hygienemaßnahmen soll den maximalen Schutz von Mitarbeitenden 
und den oft älteren und immungeschwächten Patienten in der aktuellen Pandemie-
Situation weiterhin und durchgehend sicherstellen.  
 
Diese Besuchsregelung gilt ab Sonntag, 10. Mai an allen Standorten der 
München Klinik: 
 
Ab 10. Mai 2020 darf eine feste Bezugsperson pro volljährigem Patient während des 
Klinikaufenthaltes für 60 Minuten (pro Patient/Tag) in den festen Besuchszeiten am 
Wochenende zwischen 10-12 Uhr und 14-17 Uhr, werktags 14-17 Uhr zu Besuch 
kommen. Der Zugang ist nur über den Haupteingang möglich. 
 
Die Besucher müssen ihre Identität und Anschrift nachweisen und müssen dazu 
ihren Personalausweis (alternativ: Pass plus Meldebescheinigung) mitbringen. Der 
Ausweis wird für die Dauer des Besuchs einbehalten. Alle Besucher müssen sich am 
Haupteingang registrieren und erhalten dann einen Besucherausweis und einen 
Mund-Nasen-Schutz, der während des gesamten Aufenthaltes getragen werden 
muss. Alle Besucher werden außerdem bei der Registrierung nach ihrem 
Gesundheitszustand befragt – Besuchern mit Erkältungssymptomen und Fieber 
kann der Zutritt nicht gewährt werden. Außerdem müssen sich alle Besucher an die 
festgelegten Hygieneregeln halten, auf die am Eingang sowie über Aushänge und 
auf der Klinikwebseite hingewiesen wird. Dazu gehören die Händedesinfektion beim 
Zutritt und Verlassen der Klinik sowie nach dem Toilettengang, das Einhalten der 
Husten- und Niesetikette, das durchgängige Tragen des ausgegebenen Mund-
Nasen-Schutzes, ein durchgehender Abstand von 2 Metern zu allen Personen 
inklusive des besuchten Patienten und die Beschränkung auf einen Besucher pro 
Patientenzimmer zum gleichen Zeitpunkt. Nach 60 Minuten müssen die Besucher 
zuverlässig und eigenständig die Klinik verlassen. 
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Folgende hochsensible Klinikbereiche, in denen besonders schutzbedürftige Patienten behandelt 
werden, sind von der angepassten Regelung ausgenommen – hier gilt weiterhin ein Besuchsverbot: 
 

 Covid-Stationen 

 Intensivstationen und Überwachungsstationen 

 Hämatoonkologie 

 Frührehabilitation 

 Geriatrie 

 Notfallzentren (Hinweis: Explizit sind Besucher von Notfallpatienten gemeint. Die Notfallzentren stehen 

immer uneingeschränkt für die Notfallversorgung zur Verfügung) 

 

Konkret bedeutet das, dass in diesen sensiblen Bereichen, in denen das Besuchsverbot weiterhin 

uneingeschränkt gilt, auch ab 10. Mai kein Besuch empfangen werden darf. 
 
„Unsere oberste Pflicht ist es, unsere Patientinnen und Patienten vor einer Ansteckung zu schützen“ 
Die München Klinik hat großes Verständnis für den Wunsch, Besuch zu empfangen, und bittet gleichermaßen 
um Verständnis, dass die weiterhin geltenden Einschränkungen notwendig sind, um den Schutz von Patienten 
und Personal gleichermaßen sicherzustellen. Auf Basis der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens ist 
eine schrittweise Anpassung und Lockerung der Beschränkungen vorgesehen. „Unsere oberste Pflicht ist es, 
unsere Patientinnen und Patienten vor einer Ansteckung zu schützen. Wir sind ein Krankenhaus und die 
Menschen, die zu uns kommen und dringend unsere Hilfe benötigen, sollen hier sicher sein und ohne erhöhtes 
Ansteckungsrisiko die Gesundheitsversorgung erhalten, die sie brauchen. Dieser Verantwortung werden wir 
weiterhin gerecht und schützen besonders die Patienten, die ein hohes Risiko für einen schweren 
Infektionsverlauf haben. Deswegen bitten wir, dass Angehörige und Freunde weiterhin beherzt zum 
Telefonhörer greifen, um mit den ihnen lieben Menschen in Kontakt zu bleiben. Das hat in den vergangenen 
Wochen sehr gut funktioniert und ich bin überzeugt davon, dass alle Seiten davon profitieren, wenn wir diese 
Maßnahmen weiterhin beibehalten“, betont Prof. Christoph Dodt, Chefarzt des Notfallzentrums in der München 
Klinik Bogenhausen. Die München Klinik übernimmt deshalb für die Patienten weiterhin die Kosten für Anrufe in 
das deutsche Festnetz. 
 
Bereits mit der Einführung des Besuchsverbots im März hatte die München Klinik Sonderregelungen für 
Patienten in besonderen Umständen definiert, die weiterhin gelten und über die neue Besuchsregelung hinaus 
gehen. Das betrifft insbesondere minderjährige Patienten, Geburten und Patienten in gesundheitlichen 
Ausnahmesituationen, wo entsprechend der Patientenbedürfnisse nach Absprache immer Besuche 
beispielsweise eines Elternteils oder des Partners/der Partnerin möglich waren und weiterhin möglich sind. Die 
Beschränkung auf 60 Minuten greift hier nicht. Insbesondere bei Geburten hat die München Klinik früh 
entsprechende Schutzkonzepte erarbeitet, die dem Partner oder der Partnerin die Begleitung der Geburt sowie 
den Besuch auf der Wöchnerinnenstation ohne erhöhtes Infektionsrisiko für alle Beteiligten durchgehend 
ermöglicht haben. Diese Konzepte bilden die Grundlage dafür, dass perspektivisch auch in anderen Bereichen 
die Besuchseinschränkungen schrittweise angepasst werden können. Über Anpassungen wird die München 
Klinik zeitnah informieren. Für den Moment bedeutet das, dass werdende Mütter weiterhin von ihrem Partner 
oder ihrer Partnerin in der Geburtsklinik besucht werden können – weitere Familienangehörige, wie 
beispielsweise die Oma des neugeborenen Kindes, müssen zum Schutz der weiteren Patienten und des 
Personals aber auch zu ihrem eigenen Schutz das neue Familienmitglied nach Verlassen der Klinik begrüßen. 
 
Die München Klinik ist Deutschlands zweitgrößte kommunale Klinik und mit annähernd 3.000 Betten vergleichbar groß wie die Berliner Charité – zum Verbund 
gehören vier Häuser der Maximalversorgung in Bogenhausen, Schwabing, Harlaching und Neuperlach und Europas größte Hautklinik in der Thalkirchner Straße 
sowie eine eigene Akademie zur Ausbildung von Pflegenachwuchs. Mit jährlich über 6.000 Geburten kommen hier deutschlandweit die meisten Babys zur Welt 
und fast die Hälfte aller Notfälle der Millionenstadt München werden hier versorgt. Die München Klinik hat hierzulande die längste Erfahrung in der Behandlung 
von Covid-19-Patienten – hier wurden Ende Januar die ersten bestätigten Fälle Deutschlands und seitdem mehrere hundert Covid-19-Patienten klinisch 
versorgt. Die frühzeitige Befassung und Vorbereitung auf die aktuelle Situation macht die München Klinik zum Ratgeber für Politik, Behörden und andere 
Kliniken. Im Rahmen von wissenschaftlichen Beiträgen beteiligt sich die Klinik am internationalen Wissensaustausch und forscht in klinischen Studien 
gemeinsam mit anderen Zentren an möglichen Gegenmitteln zur Behandlung von Covid-19. Wer die Teams der München Klinik im Einsatz gegen Covid-19 
unterstützen möchte, macht das am besten mit einer Spende – jeder Euro zählt und kommt in der München Klinik den Menschen zugute, die sich jeden Tag für 
die Versorgung von schwer an Covid-19 erkrankten Menschen einsetzen. Verschaffen Sie sich einen ersten Eindruck auf Facebook, Instagram, Twitter und 
YouTube – hier informieren wir zeitnah über Neues aus den Kliniken und geben Einblicke in den Alltag unserer Teams.  

https://www.muenchen-klinik.de/covid-19/
https://www.muenchen-klinik.de/spende/geld-spende/
https://www.facebook.com/muenchenklinik
https://www.instagram.com/muenchenklinik/
https://twitter.com/muenchenklinik
http://www.youtube.com/c/MünchenKlinik
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